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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Überschwemmungen in Europa

Das Europäische Parlament,

A. angesichts der schweren Überschwemmungen, die in den letzten Wochen Zerstörungen in 
weiten Teilen Europas und Asiens verursacht haben,

B. unter Hinweis darauf, dass es sich bei den Überschwemmungen, von denen zahlreiche 
europäische Länder betroffen sind, um die schwerste Naturkatastrophe in Europa in den 
letzten 10 Jahren handelt, dabei mehrere Hunderttausend Menschen evakuiert werden 
mussten und zahlreiche Todesopfer zu beklagen sind,

C. angesichts möglicher weiterer Entwicklungen, die die Situation erschweren könnten, ins-
besondere der Gefahr von Seuchen,

D. angesichts des durch die Überschwemmungen verursachten Schadens an Häusern, Infra-
struktur, Landwirtschaft und kulturellem Erbe, der enormen wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen sowie der Gesamtkosten für die Wirtschaft,

E. unter besonderem Hinweis darauf, dass diese Ereignisse die Notwendigkeit eines ehrgei-
zigen internationalen Programms gegen den Klimawandel erneut bestätigen,

F. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament mehrfach die Einführung eines geeig-
neten Instruments gefordert hat, um auf ähnliche Katastrophen reagieren zu können, 
insbesondere in seiner Entschließung zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2001 
(A5-0070/2000), in der es die Kommission ersuchte, „den durch Naturkatastrophen 
verursachten Strukturproblemen wirtschaftlicher oder sozialer Art besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken und Maßnahmen, die zur Lösung dieser Probleme 
beitragen, Wohlwollen entgegenzubringen“,

G. unter Hinweis auf die Mitteilung und weitere Beschlüsse der Kommission vom 28. August 
2002 zu Unwetterkatastrophen in Europa,

H. unter Hinweis auf die Hilfsmaßnahmen der Kommission für die betroffenen Gebiete; in 
Kenntnis der Vorschläge für einen sofortigen Einsatz der Leistungsreserve der Struktur-
fonds sowie der Programme für den Bereich der ländlichen Entwicklung im Hinblick auf 
die Bewältigung der derzeitigen Situation sowie für den Einsatz der Heranführungshilfen 
für die Bewerberländer,

I. angesichts des Vorschlags der Kommission, wonach kurzfristig ein neuer Katastrophen-
hilfsfonds eingerichtet werden soll,

J. angesichts der Tatsache, dass die Europäische Investitionsbank für die von den Über-
schwemmungen betroffenen Betriebe langfristige Kredite mit Sonderkonditionen sowie 
vereinfachte Verfahren erwägt,
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1. bringt seine Solidarität und sein tiefstes Mitgefühl mit den von den jüngsten 
katastrophalen Überschwemmungen in Europa und Asien betroffenen Menschen sowie 
den Angehörigen der zahlreichen Todesopfer zum Ausdruck; würdigt den Mut und das 
Engagement der zahlreichen Retter, deren harte und anhaltende Arbeit dazu beigetragen 
hat, den Schaden bei Menschen und Material in Grenzen zu halten;

2. begrüßt die rasche Reaktion der Behörden in den betroffenen Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung ihrer Soforthilfepläne; begrüßt die von den EU-Mitgliedstaaten gezeigte 
Solidarität gegenüber den betroffenen Regionen der Mitgliedstaaten und der 
Bewerberländer sowie die lobenswerte Hilfe für ihre Behörden und Rettungsdienste; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weitere Anstrengungen zu 
unternehmen, insbesondere zur Verhütung des Ausbruchs von Seuchen in den betroffenen 
Gebieten, und fordert weiterhin eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der EU im 
Bereich des Zivilschutzes;

3. ersucht die Kommission, unverzüglich Artikel 87 Absatz 2 des EG-Vertrags anzuwenden, 
um allen von der Katastrophe betroffenen Sektoren eine angemessene Finanzhilfe zu 
gewähren;

4. fordert die Kommission auf, unverzüglich ein umfassendes Soforthilfeprogramm auf der 
Grundlage der Solidarität und der gerechten Lastenteilung innerhalb der gesamten EU 
umzusetzen;

5. unterstreicht die Notwendigkeit einer flexiblen Verwaltung der Strukturfonds, um eine 
Neuprogrammierung innerhalb der nationalen Mittelzuweisungen zu ermöglichen und 
damit aufgrund der Katastrophen neu entstandene Situationen vor Ort besser in den Griff 
zu bekommen;

6. unterstreicht die Notwendigkeit, künftig über ein spezifisches EU-Instrument zu verfügen, 
um im Falle von Naturkatastrophen rasche und geeignete Finanzhilfe zur Verfügung 
stellen zu können; betont, dass ein solches Instrument von eindeutigen Kriterien und 
Bedingungen für den Einsatz zusammen mit den entsprechenden Finanzmitteln begleitet 
sein sollte;

7. äußert seinen ausdrücklichen Willen, in enger Zusammenarbeit mit Rat und Kommission 
die notwendigen Schritte zu unternehmen, um dieses Instrument mit der geeigneten 
Rechtsgrundlage rasch einzuführen, und fordert die Kommission auf, unverzüglich 
konkrete Vorschläge vorzulegen;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Bewerberländer auf, ihre Rechtsvorschriften in Bezug 
auf Flüsse und Wasserwirtschaft, Raumordnung, Einrichtung von Infrastrukturen und 
Hausbau in gefährdeten Gebieten unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zu bewerten 
und nötigenfalls zu aktualisieren, um für die Zukunft ähnliche Katastrophen zu 
verhindern; fordert den Rat und die Kommission auf, politische Initiativen im Hinblick 
auf eine verstärkte Zusammenarbeit der EU in diesen Bereichen zu ergreifen;

9. ist der Auffassung, dass diese Katastrophen ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit 
ehrgeiziger internationaler Maßnahmen gegen den Klimawandel sind und dass die EU 
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auch weiterhin eine führende Rolle in diesem Prozess spielen sollte; bekräftigt erneut 
seine Auffassung, dass das Protokoll von Kyoto das zentrale Instrument in der weltweiten 
Strategie, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, darstellt; fordert in diesem Zusammen-
hang die US-Regierung erneut auf, ihre Politik zu ändern und sich am Kyoto-Prozess zu 
beteiligen, anstatt ihr eigenes einseitiges Programm für den Bereich der Klimaverände-
rungen zu entwickeln;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
betroffenen Regierungen, nationalen und regionalen Behörden sowie Parlamenten in der 
EU und den betroffenen Bewerberländern und der Regierung der Vereinigten Staaten zu 
übermitteln.


